
Stadt Köthen 
(Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2010133/1 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Sanierungsausschuss

Sitzung am: 30.06.2010

TOP: 2.8

Amt: Amt 60 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2010133/1

Az.: erstellt am: 17.06.2010

Betreff

Ausnahme von der gültigen Gestaltungssatzung "Burgstraße bis  
Ritterstraße"

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 30.06.2010: Sanierungsausschuss 30.06.2010 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Frau Rauer 21.06.2010

Beschlussentwurf

Der Sanierungsausschuss beschließt die für die zukünftige Farbgebung des Wohnhauses 
Marktstraße 5 ausgewählte Farbe entsprechend der Farbkarte KEIM EXCLUSIV 9164 mit einem 
Hellbezugswert von 22 als Ausnahme zu den  Regelungen der gültigen Gestaltungssatzung 
„Burgstraße bis Ritterstraße“ zu genehmigen. 

Gesetzliche Grundlagen:
BauGB, Gestaltungssatzung "Burgstraße bis Ritterstraße", Hauptsatzung der Stadt Köthen 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Eigentümer des Grundstückes Marktstraße 5 hat bereits im Jahr 2005
die geplanten Arbeiten zur Neugestaltung seiner Straßenfassade (Farberneuerung)
mit der Denkmalschutzbehörde umfangreich abgestimmt.
Mit Datum vom 16.08.2005 wurde die entsprechende denkmalrechtliche Genehmigung erteilt.
Bestandteil dieser Genehmigung war eine Farbfestlegung anhand der Farbkarte  Keim EXCLUSIV. Es 
wurde der Farbton Nr. 9164 (rötlicher Farbton) mit einem Hellbezugswert
von 22 festgelegt. Zwischenzeitlich ist die denkmalrechtliche Genehmigung bis ins Jahr 2011
verlängert.
Da es sich bei dem Wohnhaus Marktstraße 5 um ein Baudenkmal handelt, welches Bestandteil des 
Denkmalverzeichnisses der Stadt Köthen ist, war die vordringliche Abstimmung mit den 
Denkmalschutzbehörden erforderlich.
Der Eigentümer wurde auf die weiteren Genehmigungspflichten im Sanierung- und 
Erhaltungssatzungsgebiet verwiesen. Die Ausführung der Arbeiten sollte ursprünglich erst nach 
Fertigstellung der Arbeiten am Nachbargebäude Marktstraße 4 erfolgen.
Mit Datum vom 3.6.2010 beantragte der Eigentümer die Erteilung der sanierungsrechtlichen 
Genehmigung bei der Stadt Köthen.
Das Wohnhaus befindet sich im Geltungsbereich der gültigen Gestaltungssatzung „ Burgstraße bis 
Ritterstraße“. Diese Satzung regelt damit die gestalterischen Zielstellungen für das betreffende 
Gebäude und ist hier daher maßgeblich für die sanierungsrechtliche Beurteilung des vorliegenden 
Antrages. 
Die Farbgebung ist in § 8 der genannten Satzung geregelt. Gemäß § 8 Abs. 6 sind für die Farbigkeit 
der Hauptwandflächen helle und gedeckte Farben aus den Bereichen gelb, beige, braun, rot, braunrot, 
grün und warmes Grau in den Hellbezugswerten von 30 - 60 zu verwenden.
Demnach entspricht der gewählte Farbton dem mögliche Farbspektrum ist jedoch mit einem 
Hellbezugswert von 22 geringfügig zu dunkel.
Gemäß § 16 der genannten Satzung entscheidet die Gemeinde in begründeten Fällen über 
Ausnahmen von der gültigen Satzung.

Da das Denkmalrecht unabhängig von der örtlichen Bauvorschrift gilt und als Landesrecht auch das 
höherrangige Recht darstellt, empfiehlt die Verwaltung, die getroffene Farbauswahl als begründete 
Ausnahme von der gültigen Satzung zu genehmigen.

Anlagen: 
keine 


